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Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar

Satzung über die Gewährung von Leistungsbezügen 
an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar

Gemäß § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 79 Abs. 2 Nr. 1 des
Thüringer Hochschulgesetzes in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 22. Juni 2005 (GVBl. S. 229) und § 7 Abs. 1 der
Thüringer Verordnung über Leistungsbezüge im Hochschulbereich
vom 14. April 2005 (GVBl. S. 212) erlässt die Hochschule für
Musik FRANZ LISZT Weimar folgende Satzung über die Gewährung
von Leistungsbezügen an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT

Weimar. Der Senat der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar
hat am 21. November 2005 die Satzung über die Gewährung
von Leistungsbezügen an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT

Weimar beschlossen. Das Thüringer Kultusministerium hat mit
Erlass vom 3. August 2006, Az. 41-007/01-22, die Satzung über
die Gewährung von Leistungsbezügen an der Hochschule für
Musik FRANZ LISZT Weimar zustimmend zur Kenntnis genommen.

Inhaltsübersicht

§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge
§ 3 Besondere Leistungsbezüge
§ 4 Gewährung und Höhe von besonderen Leistungsbezügen
§ 5 Verfahren der Gewährung von besonderen Leistungs-

bezügen
§ 6 Funktions-Leistungsbezüge
§ 7 Forschungs- und Lehrzulage
§ 8 Ruhegehaltfähigkeit
§ 9 Widerspruch
§ 10 Gleichstellungsklausel
§ 11 In-Kraft-Treten
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§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Gewährung von Leistungsbezügen
der Professoren der Besoldungsgruppen W nach der Thüringer
Verordnung über Leistungsbezüge im Hochschulbereich in der
jeweils geltenden Fassung.

§ 2
Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge

(1) 1Aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen kön-
nen Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge nach § 11 Thüringer
Besoldungsgesetz (ThürBesG) gewährt werden, soweit dies erfor-
derlich ist, um Professoren für die Hochschule zu gewinnen oder
zum Verbleiben an der Hochschule zu bewegen. 2Bei der Ent-
scheidung über die Gewährung von Berufungs- und Bleibe-Leis-
tungsbezügen sind insbesondere die Bedeutung der Professur für
die Entwicklungsplanung der Hochschule, die Bewerberlage und
die Arbeitsmarktsituation in dem jeweiligen Fach, vorliegende Eva-
luationsergebnisse sowie die individuelle Qualifikation zu berück-
sichtigen. 3Die Gewährung von Berufungs- und Bleibe-Leistungsbe-
zügen kann mit Zielvereinbarungen verknüpft werden.

(2) Bei Berufungs-Leistungsbezügen kann die Höhe der in der
bisherigen hauptberuflichen Tätigkeit erzielten Einkünfte, bei
Bleibe-Leistungsbezügen die Höhe des dem Professor schriftlich
vorliegenden Angebots berücksichtigt werden.

(3) Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge können befristet
oder unbefristet gewährt werden. 

(4) 1Über die Gewährung und die Höhe der Berufungs- und
Bleibe-Leistungsbezüge einschließlich ihrer Teilnahme an den
Anpassungen der Besoldung nach § 14 des Bundesbesoldungs-
gesetz (BBesG) entscheidet das Rektorat im Benehmen mit dem
zuständigen Dekan. 2Die für die Entscheidung maßgeblichen
Gründe sind schriftlich festzuhalten. 3Abweichend von Satz 1 ent-
scheidet der Rektor, ob und wie einem Prorektor Berufungs- und
Bleibe-Leistungsbezüge gewährt werden sollen.
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§ 3
Besondere Leistungsbezüge

(1) 1Besondere Leistungsbezüge nach § 12 ThürBesG können
für besondere Leistungen gewährt werden. 2Besondere Leistungen
liegen vor, wenn sie erheblich über dem Durchschnitt liegen und in
der Regel über einen Zeitraum von mehreren Jahren in den Berei-
chen Lehre, Kunst, Forschung, Weiterbildung oder Nachwuchsför-
derung erbracht werden. 3Neben Leistungen im Hauptamt dürfen
Nebentätigkeiten nur dann berücksichtigt werden, wenn sie auf
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung der Hochschule ausge-
übt werden oder die Hochschule ein dienstliches Interesse an der
Übernahme anerkannt hat und sie unentgeltlich erfolgen. 

(2) Besondere Leistungen können nachgewiesen werden

1. in der Lehre, insbesondere durch

a) Ansprache und Beratung von Studienbewerbern,

b) über die Erfüllung der Lehrverpflichtung hinausgehende 
Lehre,

c) Betreuung von Prüfungs- und Abschlussarbeiten, soweit 
diese nicht auf die Lehrverpflichtung angerechnet werden,

d) Mentorentätigkeit und Betreuung von Studierenden in Prak-
tika,

e) Entwicklung und Durchführung innovativer Unterrichtsfor-
men,

f) Curriculumentwicklung und Entwicklung neuer Studien-
gänge,

g) Lehrevaluationen und Absolventenbefragungen,

h) Betreuung von Orchester- und Ensemblespiel sowie künstle-
rischen Projekten, soweit dies über die Erfüllung der Lehr-
verpflichtung hinausgeht,

i) Betreuung von wissenschaftlichen Projekten, so weit dies 
über die Erfüllung der Lehrverpflichtung hinausgeht,

j) Preise für herausragende Lehre,

k) internationale Kooperation;
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2. in der Kunst, insbesondere durch

a) Konzerte oder künstlerische Vorhaben, 

b) Preise und sonstige künstlerische Auszeichnungen,

c) Jurytätigkeit bei Wettbewerben,

d) Organisation und Durchführung von künstlerischen Entwick-
lungsvorhaben,

e) Wettbewerbserfolge von Studierenden,

f) internationale Kooperation;

3. in der Forschung, insbesondere durch

a) Publikationen, Herausgabe von Zeitschriften und Vortrags-
tätigkeit, 

b) Einrichtung eines Forschungsschwerpunktes, Betreibung 
von internationalen Forschungsvorhaben,

c) Gutachtertätigkeit,

d) Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und 
Kongressen,

e) Preise und sonstige wissenschaftliche Auszeichnungen,

f) internationale Kooperation;

4. in der Nachwuchsförderung, insbesondere durch

a) Betreuung von Konzertexamina,

b) Betreuung von Promotionen und Habilitationen,

c) Entwicklung und Durchführung von Nachwuchsförderpro-
grammen,

d) Förderung des weiblichen Nachwuchses,

e) Erfolge der Absolventen im späteren Berufsfeld;

5. in der Weiterbildung, insbesondere durch

a) Entwicklung und Durchführung neuer Weiterbildungsange-
bote,
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b) über die Erfüllung der Lehrverpflichtung hinausgehende 
und nicht besonders vergütete Lehre im Rahmen der Weiter-
bildung,

c) internationale Kooperation sowie

6. darüber hinaus insbesondere durch

a) Einwerbung von Fundraising- und Sponsorenmitteln in er-
heblichem Umfang,

b) Mitarbeit beim Aufbau einer Alumni-Organisation,

c) Engagement bei der Zusammenarbeit mit anderen Hoch-
schulen oder Einrichtungen außerhalb der Hochschule,

d) Engagement beim internationalen Austausch,

e) Betreuung und Integration ausländischer Studierender,

f) Verbesserung der Zusammenarbeit unter den Lehrenden,

g) Engagement bei der Förderung von musikalisch hochbe-
gabten Kindern und Jugendlichen,

h) Engagement in der musikalischen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen.

§ 4
Gewährung und Höhe von besonderen 

Leistungsbezügen 

(1) Besondere Leistungsbezüge werden in der Regel als monat-
liche Zahlungen in Leistungsstufen von je 350,00 Euro je Leis-
tungsstufe gewährt. 

(2) Eine erste Leistungsstufe kann erhalten, wer in einem der in
§ 3 Abs. 1 genannten Bereiche besondere Leistungen erbracht
hat.

(3) Eine zweite Leistungsstufe kann erhalten, wer in einem der in
§ 3 Abs. 1 genannten Bereiche besondere Leistungen erbracht hat
und dadurch das Profil der Hochschule überregional nachhaltig
mitgeprägt hat.

(4) Eine dritte Leistungsstufe kann erhalten, wer in einem der
§ 3 Abs. 1 genannten Bereiche besondere Leistungen erbracht hat
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und dadurch das Profil der Hochschule international mitgeprägt
hat. 

(5) 1Besondere Leistungsbezüge für zeitlich begrenzte beson-
dere Leistungen können auch als Einmalzahlung gewährt werden.
2Die Höhe der Einmalzahlung muss in einem angemessenem Ver-
hältnis zur Bedeutung der besonderen Leistung stehen und darf
7. 000,00 Euro nicht überschreiten.

(6) 1Die erstmalige Gewährung von besonderen Leistungsbezü-
gen wird auf drei Jahre befristet. 2In der dritten Leistungsstufe kann
die Befristung für einen Zeitraum von sechs Jahren erfolgen. 3Bei
wiederholter Gewährung von besonderen Leistungsbezügen gel-
ten die Fristen von § 12 Satz 2 ThürBesG. 4Neu berufene Profes-
soren erhalten in der Regel in den ersten drei Jahren keine beson-
deren Leistungsbezüge. 

(7) Besondere Leistungsbezüge nehmen nicht an den Anpas-
sungen der Besoldung nach § 14 BBesG teil. 

(8) Professoren, die die Überführung aus einem Amt der Besol-
dungsordnung C in ein Amt der Besoldungsordnung W beantra-
gen, können unter den Voraussetzungen des Abs. 1 auch für Leis-
tungen, die sie in der C-Besoldung erbracht haben, besondere
Leistungsbezüge erhalten.

(9) Die Gewährung von besonderen Leistungsbezügen ist mit
einem Widerrufsvorbehalt für den Fall eines erheblichen Leis-
tungsabfalls zu versehen.

§ 5
Verfahren der Gewährung von besonderen 

Leistungsbezügen

(1) 1Für die Gewährung von besonderen Leistungsbezügen
richten die Fachbereiche eine gemeinsame Kommission ein, um
einen Vorschlag für das Rektorat zu erstellen. 2Die Kommission der
Fachbereiche besteht aus drei Vertretern der Professoren. 3Jeder
Fachbereich bestimmt den von ihm zu entsendenden Vertreter in
nicht öffentlicher Sitzung in geheimer Abstimmung. 4Die Kommissi-
onsmitglieder werden für die Dauer von vier Jahren bestellt.
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(2) 1Der Antrag auf Gewährung von besonderen Leistungsbe-
zügen ist bei der Kommission der Fachbereiche bis zum 31. März
eines Jahres zu stellen. 2Dem Antrag ist ein Selbstbericht beizufü-
gen, in dem die besonderen Leistungen darzulegen und nachzu-
weisen sind.

(3) 1Der Vorschlag der Kommission der Fachbereiche ist dem
Rektor bis zum 30. Juni eines Jahres vorzulegen. 2Dem Vorschlag
ist die mit dem Studiendekan abgestimmte Stellungnahme des
Dekans beizufügen.

(4) 1Das Rektorat entscheidet auf Vorschlag der Kommission der
Fachbereiche bis zum 30. September eines Jahres über die
Gewährung und die Höhe von besonderen Leistungsbezügen.
2Die für die Entscheidung maßgeblichen Gründe sind schriftlich
festzuhalten. 3§ 2 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 6
Funktions-Leistungsbezüge

(1) 1Das Rektorat gewährt für Funktionen der Hochschulleitung
oder die Ausübung weiterer besonderer Aufgaben im Rahmen der
Hochschulselbstverwaltung für die Dauer der Wahrnehmung die-
ser Aufgaben Funktions-Leistungsbezüge. 2Funktions-Leistungsbe-
züge für Funktionen der Hochschulleitung nehmen an den Anpas-
sungen der Besoldung nach § 14 BBesG teil.

(2) Die Inhaber folgender Funktionen erhalten monatliche Funk-
tions-Leistungsbezüge in Höhe von

- Prorektoren 500,00 Euro

- Dekane, Institutsdirektoren und 
künstlerischer Leiter des Musikgymnasiums 250,00 Euro

§ 7
Forschungs- und Lehrzulage

(1) Professoren, die für die Hochschule Mittel privater Dritter für
Forschungs- oder Lehrvorhaben einwerben und diese Vorhaben
durchführen, kann aus diesen Mitteln eine Zulage nach § 16 Thür-
BesG gewährt werden, soweit der Drittmittelgeber Mittel für die-
sen Zweck ausdrücklich vorgesehen hat. 
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(2) Über die Gewährung der Forschungs- und Lehrzulage ent-
scheidet auf Antrag das Rektorat im Benehmen mit dem zuständi-
gen Dekan.

(3) Die Zulage nimmt an den allgemeinen Besoldungsanpas-
sungen teil, sofern der Drittmittelgeber für diesen Zweck ausdrück-
lich Mittel vorgesehen hat.

(4) Sachverhalte, für die eine Forschungs- und Lehrzulage ge-
währt wird, dürfen nicht in eine Bewertung zur Feststellung beson-
derer Leistungen einfließen.

§ 8
Ruhegehaltfähigkeit

(1) Unbefristet gewährte Berufungs- und Bleibe-Leistungsbe-
züge sind gemäß § 33 Abs. 3 Satz 1 BBesG ruhegehaltfähig.

(2) Über die Ruhegehaltfähigkeit von wiederholt vergebenen
besonderen Leistungsbezügen entscheidet das für das Hochschul-
wesen zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium.

(3) Forschungs- und Lehrzulagen sind nicht ruhegehaltfähig.

§ 9
Widerspruch

1Gegen Verfügungen im Rahmen dieser Satzung kann innerhalb
eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. 2Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei
dem Rektor der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar oder für
die Fälle des § 6 bei dem für das Hochschulwesen zuständigen
Ministerium einzulegen.

§ 10
Gleichstellungsklausel

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten
jeweils in männlicher und weiblicher Form.
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§ 11
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Ver-
kündungsblatt der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar in
Kraft.

Weimar, 21. November 2005

Prof. Rolf-Dieter Arens
Rektor
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Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar

Integrationsvereinbarung 
der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar

zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen 
in das berufliche Leben 

Zwischen der Hochschulleitung, der Schwerbehindertenvertretung
und dem Personalrat wird gemäß § 83 Sozialgesetzbuch IX
(SGB IX) vom 19. Juni 2001 zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 27. April 2005 (BGBl. I S. 1138) folgende Integra-
tionsvereinbarung abgeschlossen.

Inhaltsübersicht

Präambel
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Personalplanung
§ 3 Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsumfeld
§ 4 Arbeitszeit
§ 5 Prävention
§ 6 Rehabilitation
§ 7 Qualifizierung
§ 8 Integrationsteam
§ 9 Gleichstellungsklausel
§ 10 Geltungsdauer und Bekanntmachung

Präambel

Die Hochschulleitung, die Schwerbehindertenvertretung und der
Personalrat stimmen darin überein, schwerbehinderte und ihnen
gleichgestellte Menschen in besonderer Weise zu fördern. Die
Integrationsvereinbarung soll mit ihren Maßnahmen zur Eingliede-
rung in Arbeit und Ausbildung schwerbehinderten und ihnen
gleichgestellte Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am
beruflichen Leben ermöglichen. Die Integrationsvereinbarung ent-
hält auch Maßnahmen, die der Erhaltung der Gesundheit der
Beschäftigten dienen, die innerhalb eines Jahres länger als sechs
Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind, und
es ermöglichen, sie wieder in den Regelarbeitsbetrieb einzuglie-
dern. Zur Erreichung dieser Ziele arbeiten die Hochschulleitung,

Integrationsvereinbarung zur Eingliederung schwerbehinderter
Menschen in das berufliche Leben
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die Schwerbehindertenvertretung und der Personalrat vertrauens-
voll zusammen und beziehen gegebenenfalls die Bundesagentur
für Arbeit, das Integrationsamt und weitere Fachdienste in die
Betreuung ein.

§ 1
Geltungsbereich

1Die Integrationsvereinbarung gilt für die schwerbehinderten
und die gleichgestellten behinderten Beschäftigten im Sinne des
SGB IX (im Folgenden: „schwerbehinderte“, „schwerbehinderte
Menschen“, „schwerbehinderte Bewerber“ oder „schwerbehin-
derte Beschäftigte“) sowie für die Beschäftigten im Sinne des § 84
Absatz 2 SGB IX, die innerhalb eines Jahres länger als sechs
Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind (im
Folgenden: „langzeiterkrankte Beschäftigte“). 2Die Integrations-
vereinbarung regelt u. a. die Personalplanung, die Arbeitsplatzge-
staltung und das Arbeitsumfeld, die Arbeitszeit, die Prävention, die
Rehabilitation, die Qualifizierung sowie das Integrationsteam.

§ 2
Personalplanung

(1) 1Die Hochschule strebt eine Beschäftigungsquote von 5
vom Hundert schwerbehinderter Beschäftigter an. 2Bei allen Ein-
stellungsmaßnahmen wird sie das örtliche Arbeitsamt frühzeitig
informieren und um Vermittlungsvorschläge bitten. 3Formell geeig-
nete schwerbehinderte Bewerber werden zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen. 4Geeignete schwerbehinderte Bewerberin-
nen und Bewerber werden bevorzugt berücksichtigt. 

(2) Absatz 1 gilt bei der Begründung von Ausbildungsverhält-
nissen entsprechend. 

(3) Schwerbehinderten Beschäftigten, die eine anteilige
Erwerbsminderungsrente erhalten, wird nach Möglichkeit eine
Beschäftigung im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Bedin-
gungen gewährt. 

(4) 1Schwerbehinderte Beschäftigte können nur nach Zustim-
mung der Schwerbehindertenvertretung und des Personalrates ver-
setzt, abgeordnet oder umgesetzt werden. 2Die Zustimmung ist ent-
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behrlich, wenn die Versetzung, Abordnung oder Umsetzung auf
Wunsch des schwerbehinderten Beschäftigten erfolgt.

§ 3
Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsumfeld

(1) 1Arbeitsplätze werden bei Bedarf behindertengerecht
gestaltet und ausgestattet. 2Der technische Beratungsdienst des
Integrationsamtes kann in die Gestaltung einbezogen werden.
3Die Schwerbehindertenvertretung kann Vorschläge zur Umgestal-
tung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte unterbreiten.

(2) Die Schwerbehindertenvertretung kann die Durchführung
von außerplanmäßigen Arbeitsplatzuntersuchungen beantragen:

(3) 1Bei der Planung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen
wird auf Barrierefreiheit (DIN 18024) für schwerbehinderte Men-
schen geachtet. 2Die Schwerbehindertenvertretung ist in die Pla-
nung einzubeziehen.

(4) Für die Schwerbehinderten mit den Merkzeichen „G“,
„aG“, „B“, „H“ oder „BI“ wird hinter dem Hauptgebäude Fürsten-
haus ein PKW-Stellplatz zur kostenlosen Nutzung bereitgestellt.

§ 4
Arbeitszeit

Schwerbehinderte und langzeiterkrankte Beschäftigte erhalten
Gelegenheit, flexible Arbeitszeitsysteme zu nutzen, die individu-
elle Arbeitszeit an ihren gesundheitlichen Bedürfnissen anzupas-
sen und in Absprache mit dem Vorgesetzten zusätzliche Pausen in
Anspruch zu nehmen.

§ 5
Prävention

1Treten bei schwerbehinderten und langzeiterkrankten Beschäf-
tigten Anzeichen auf, die zu einer Beeinträchtigung des Arbeits-
verhältnisses führen könnten, beziehen die jeweiligen Dienstvor-
gesetzten die Schwerbehindertenvertretung und den Personalrat
so frühzeitig ein, dass eine gemeinsame Lösung gefunden und
umgesetzt werden kann, damit das Arbeitsverhältnis möglichst
dauerhaft fortgesetzt werden kann. 2Bei Bedarf werden das

Integrationsvereinbarung zur Eingliederung schwerbehinderter
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Integrationsamt und bei gesundheitsbezogenen Schwierigkeiten
der Betriebsarzt hinzugezogen. 3Schwerbehinderten und langzeit-
erkrankten Beschäftigten wird im Rahmen der tariflichen oder
gesetzlichen Freistellungsmöglichkeiten und der betrieblichen
Arbeitszeitregelungen auf deren Anforderung hin mit Zustimmung
der Schwerbehindertenvertretung die Teilnahme an Maßnahmen
zur Gesundheitsvorsorge ermöglicht.

§ 6
Rehabilitation

(1) Die Beauftragte des Arbeitgebers setzt sich im Rahmen der
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers mit langzeiterkrankten Beschäf-
tigten in Verbindung und empfiehlt ein Beratungsgespräch mit der
Schwerbehindertenvertretung und dem Personalrat zu folgenden
Themen

- Wiedereingliederungsmöglichkeiten,

- Anerkennungsverfahren zum Grad der Behinderung,

- Krankengeldgewährungsfrist,

- Eintritt in Formen der Teilaltersrente oder der Alterteilzeit,

- Eintritt in Formen einer Erwerbsminderungsrente.

(2) 1Langzeiterkrankte Beschäftigte werden, wenn eine ärztli-
che Empfehlung vorliegt und eine entsprechende Beschäftigung
angeboten werden kann, stufenweise wieder eingegliedert. 2Die
Erarbeitung des Wiedereingliederungsplanes wird auf der Basis
der Empfehlung des behandelnden Arztes gemeinsam von den
Betroffenen, den jeweiligen Vorgesetzten, dem Personalrat und
der Schwerbehindertenvertretung vorgenommen. 3Gegebenen-
falls wird der Betriebsarzt hinzugezogen.

§ 7
Qualifizierung

(1) 1Der Besuch von Fortbildungsmaßnahmen wird schwerbe-
hinderten Beschäftigten bevorzugt ermöglicht. 2Grundlage hierfür
ist der von den schwerbehinderten Beschäftigten mit dem Vorge-
setzten abgestimmte Fortbildungsbedarf.

Integrationsvereinbarung zur Eingliederung schwerbehinderter
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(2) Die Schwerbehindertenvertretung ermittelt die Fördermög-
lichkeiten und löst bei Bedarf über die Beauftragte des Arbeitge-
bers den Antrag bei der Fortbildungsbeauftragten aus.

(3) Die Vorgesetzten werden regelmäßig über die Integrations-
vereinbarung und den erreichten Stand informiert.

(4) Die Schwerbehindertenvertretung und der Personalrat erhal-
ten Gelegenheit, die Belange der Schwerbehinderten sowie die
Themen der Integrationsvereinbarung in der Hochschulzeitung und
in den Dienstberatungen der Dienstvorgesetzten darzustellen.

§ 8
Integrationsteam

(1) 1Die Hochschule bildet ein Integrationsteam, bestehend aus

- der Beauftragten des Arbeitgebers,

- einem Vertreter der Schwerbehindertenvertretung,

- einer Vertreterin der Personalabteilung,

- einem Personalratsmitglied,

- der Gleichstellungsbeauftragten.
2Bei Bedarf werden eingeladen

- die Fachkraft für Arbeitssicherheit,

- der Betriebsarzt,

- ein Vertreter des Integrationsamtes,

- sonstige Sachverständige.

(2) Die Aufgaben des Integrationsteams umfassen

- die Überwachung der Integrationsvereinbarung und laufende 
Überprüfung der Erreichung der darin genannten Ziele,

- die Beratung der Hochschulleitung bezüglich der Fördermög-
lichkeiten für Beschäftigte und Auszubildende,

- die Beratung der Hochschulleitung bei der Erarbeitung von 
Weiterbildungsvorschlägen,
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- die Koordinierung der Zusammenarbeit der außerbetrieblichen 
Fachkräfte,

- die Planung und Koordinierung von Integrations- und Rehabili-
tationsmaßnahmen.

(3) Zur Umsetzung der Integrationsvereinbarung werden auf
Einladung der Schwerbehindertenvertretung Gespräche zwischen
der Hochschulleitung, der Schwerbehindertenvertretung und dem
Personalrat geführt.

§ 9
Gleichstellungsklausel 

Status- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung gelten
jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 10
Geltungsdauer und Bekanntmachung

(1) 1Die Integrationsvereinbarung tritt am 1. Oktober 2006 in
Kraft und hat eine Geltungsdauer von zwei Jahren. 2Rechtzeitig
vor Beendigung der Laufzeit nehmen die Hochschulleitung, die
Schwerbehindertenvertretung und der Personalrat Verhandlungen
über die Fortschreibung der Integrationsvereinbarung auf. 

(2) 1Die Integrationsvereinbarung wird hochschulintern bekannt
gemacht. 2Darüber hinaus wird sie dem Integrationsamt, dem Be-
triebsarzt und dem Arbeitsamt Weimar übermittelt.

Weimar, 27. September 2006

Prof. Rolf Dieter Arens
Rektor

Karin Stumpf
Vertrauensfrau der Hauptschwerbehindertenvertretung

Helmut Heß
Personalrat
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Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar

Satzung über die Benutzung der Bibliothek der 
Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar 

(Benutzungsordnung)

Gemäß § 5 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 79 Abs. 2 Nr. 1, 107
Abs. 3 des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fassung
der Neubekanntmachung vom 22. Juni 2005 (GVBl. S. 229)
erlässt die Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar folgende
Satzung über die Benutzung der Hochschulbibliothek (Benutzungs-
ordnung). Der Senat der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar
hat am 26. Juni 2006 die Satzung über die Benutzung der Hoch-
schulbibliothek (Benutzungsordnung) beschlossen. Das Thüringer
Kultusministerium hat mit Erlass vom 31. Juli 2006 die Satzung
über die Benutzung der Hochschulbibliothek (Benutzungsordnung)
zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Inhaltsübersicht

I. Aufgaben und Dienstleistungen der Bibliothek
§ 1 Aufgaben und Dienstleistungen

II. Allgemeine Benutzungsbedingungen
§ 2 Benutzungsverhältnis
§ 3 Anerkennung der Benutzungsordnung
§ 4 Zulassung zur Ausleihe
§ 5 Ende der Zulassung
§ 6 Ausschluss von der Benutzung
§ 7 Öffnungszeiten

III. Benutzung und Verhalten innerhalb der Bibliothek
§ 8 Verhalten in der Bibliothek
§ 9 Kontrollen, Fundsachen, Hausrecht
§ 10 Benutzung im Freihandbereich
§ 11 Benutzung der Arbeitskabinen in der Teilbibliothek
§ 12 Benutzung von Sonderbeständen
§ 13 Zutritt zum Magazin

IV. Ausleihe
§ 14 Allgemeine Ausleihbestimmungen
§ 15 Ausleihverbuchung, Sperrung des Nutzerkontos
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§ 16 Leihfristen, Leihfristverlängerungen, Rückforderungen
§ 17 Rückgabe, Mahnungen
§ 18 Vormerkungen

V. Fernleihe
§ 19 Nehmende Fernleihe
§ 20 Gebende Fernleihe

VI. Computerarbeitsplätze und elektronische Informations-
angebote
§ 21 Benutzung der Computerarbeitsplätze und elektro-

nischen Informationsangebote

VII. Weitere Dienstleistungen und Benutzungsformen
§ 22 Auftragsrecherchen
§ 23 Vervielfältigungen
§ 24 Beschaffung von Aufführungsmaterial

VIII. Schlussbestimmungen
§ 25 Sorgfalts- und Schadensersatzpflicht der Benutzer
§ 26 Haftung der Bibliothek
§ 27 Gebühren und Auslagen, Leistungsentgelte, Pfand
§ 28 Ausnahmeregelungen
§ 29 Ausführungsregelungen zur Benutzungsordnung
§ 30 Datenschutz
§ 31 Gleichstellungsklausel
§ 32 In-Kraft-Treten

ABSCHNITT I
Aufgaben und Dienstleistungen der Bibliothek

§ 1
Aufgaben und Dienstleistungen

(1) Im Rahmen dieser Benutzungsordnung macht die Bibliothek
als künstlerisch-wissenschaftliche Spezialbibliothek ihre Druck-
schriften, audiovisuellen Medien und anderen Informationsträger,
im Folgenden als „Medien“ bezeichnet, öffentlich zugänglich und
stellt ihre Dienstleistungen für sonstige wissenschaftliche Arbeit,
Aus- und Weiterbildung, berufliche und persönliche Information
zur Verfügung.
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(2) Zu den Aufgaben der Bibliothek gehören unter anderem

a) Medien entsprechend den unterrichtsbezogenen Erforder-
nissen und den Nutzerwünschen zu erwerben und zu er-
schließen sowie in ihren Räumen zur Benutzung bereit-
zustellen bzw. nach ihren Möglichkeiten den Zugriff zu 
gewähren;

b) Medien zur Benutzung außerhalb der Bibliothek auszulei-
hen;

c) bei ihr nicht vorhandene Medien durch nationalen Leihver-
kehr aus anderen Bibliotheken und von Leih-Verlagen zu 
vermitteln;

d) Auskünfte mittels ihrer Kataloge, Verzeichnisse und Daten-
banken zu erteilen und Informationen zu vermitteln;

e) Beratung und Schulung in der Bibliotheksbenutzung, in der 
Benutzung des Dienstleistungsangebotes der Bibliothek 
und ihrer technischen Einrichtungen durchzuführen;

f) Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, u. a. durch Ausstellungen 
und Führungen;

g) eine Nutzung von Internetzugängen im Rahmen der Benut-
zungsordnung des Servicezentrums für Computersysteme 
und -kommunikation (SCC) der Bauhaus-Universität Weimar 
zu gewährleisten.

ABSCHNITT II
Allgemeine Benutzungsbedingungen

§ 2
Benutzungsverhältnis

Zwischen dem Nutzer und der Bibliothek wird ein öffentlich-
rechtliches Benutzungsverhältnis begründet. 

§ 3
Anerkennung der Benutzungsordnung

(1) Mit dem Betreten der Bibliothek wird die Benutzungsord-
nung anerkannt. 
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(2) Die Benutzungsordnung liegt an den Ausleih- und Informati-
onstheken aus und kann eingesehen werden. 

§ 4
Zulassung zur Ausleihe

(1) Als Nutzer der Bibliothek werden für die Ausleihe von
Medien sowie die Inanspruchnahme spezieller elektronischer
Dienstleistungen, wie z. B. elektronische Bibliographien oder Zeit-
schriften zugelassen

a) ohne Antrag und auf Dauer alle am nationalen Leihverkehr 
teilnehmenden Bibliotheken;

b) auf Antrag (förmliche Zulassung) alle Mitglieder und Ange-
hörigen der Hochschule.

(2) 1Der Antrag auf förmliche Zulassung ist persönlich und
schriftlich zu stellen. 2Dabei ist ein Ausweis (Studierendenausweis
oder Personalausweis bzw. Reisepass) vorzulegen. 3Ist der Wohn-
sitz aus dem Ausweis nicht ersichtlich, ist ein entsprechender amtli-
cher Nachweis über den Wohnsitz vorzulegen.

(3) 1Änderungen in den Angaben zur Person des Nutzers (z. B.
Name oder Anschrift) und bei studentischen Nutzern der Wechsel
des betreuenden Professors sind der Bibliothek unverzüglich mit-
zuteilen. 2Nutzer, die dieser Verpflichtung nicht nachkommen, haben
die der Bibliothek daraus entstehenden Kosten zu ersetzen und
können von der Benutzung der Bibliothek ausgeschlossen werden.

(4) 1Die förmliche Zulassung ist auf ein Jahr befristet und kann
verlängert werden. 2Sie beginnt in der Regel mit der Freischaltung
der Thüringer Hochschul- und Studentenwerkskarte (Thoska-Card)
in ihrer Funktion als Bibliotheksausweis. 3Sie kann auf Antrag des
Nutzers von der Bibliothek verlängert werden. 4Die Thoska-Card in
ihrer Funktion als Bibliotheksausweis ist nicht übertragbar. 5Sie ist
bei jeder Entleihung vorzulegen und sorgfältig aufzubewahren. 

(5) 1Als Nutzer können auf Antrag und nach Genehmigung der
Leiterin der Bibliothek auch sonstige natürliche und juristische Per-
sonen, Behörden, Institutionen und Firmen zeitlich befristet zuge-
lassen werden. 2Minderjährige benötigen für den Antrag auf Zu-
lassung die schriftliche Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters.
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§ 5
Ende der Zulassung

(1) Die Zulassung endet in der Regel durch Zeitablauf oder mit
der Exmatrikulation bzw. dem Ende des Mitgliedschafts- und
Angehörigkeitsverhältnisses zur Hochschule.

(2) Nach dem Ende der Zulassung ist der Nutzer verpflichtet,
die ausgeliehenen Medien zurückzugeben und bestehende Ent-
gelt- und Gebührenforderungen oder sonstige Verbindlichkeiten
gegenüber der Bibliothek zu erfüllen.

(3) Für die Exmatrikulation von Studierenden erstellt die Biblio-
thek die Bescheinigung, dass der Studierende seine Rückgabe-
pflichten sowie seine Entgelt- und Gebührenforderungen oder
sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Bibliothek erfüllt hat.

§ 6
Ausschluss von der Benutzung

(1) 1Verstößt ein Nutzer wiederholt oder schwerwiegend
gegen die Benutzungsordnung, die Anordnungen der Bibliothek
oder den Anweisungen des Bibliothekspersonals, kann er befristet
oder unbefristet, teilweise oder vollständig von der Benutzung der
Bibliothek ausgeschlossen werden. 2Alle aus dem Benutzungsver-
hältnis entstandenen Verpflichtungen bleiben nach dem Ausschluss
bestehen.

(2) Bei besonders schwerwiegenden Verstößen ist die Biblio-
thek berechtigt, anderen Bibliotheken den Ausschluss und seine
Begründung mitzuteilen. 

(3) Die Entscheidung über den Ausschluss von der Benutzung
trifft die Leiterin der Bibliothek.

§ 7
Öffnungszeiten

(1) 1Die Leiterin der Bibliothek setzt die Öffnungszeiten im Ein-
vernehmen mit dem Bibliotheksausschuss fest. 2Sie werden durch
Aushang und in sonstiger geeigneter Weise für die Nutzung
bekannt gegeben.
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(2) Aus zwingenden Gründen kann die Bibliothek von den fest-
gesetzten Öffnungszeiten abweichen und kurzfristig ganz oder
teilweise geschlossen werden.

ABSCHNITT III
Benutzung und Verhalten innerhalb der Bibliothek

§ 8
Verhalten in der Bibliothek

(1) 1Der Nutzer hat Rücksicht auf andere Nutzer zu nehmen
und darf den Bibliotheksbetrieb nicht behindern. 2Dabei hat er die
Anordnungen der Bibliothek und die Anweisungen des Bibliotheks-
personals zu beachten. 

(2) 1Überbekleidung, Hüte, Schirme, Taschen u. ä. dürfen nicht
in die Benutzungsräume mitgenommen werden. 2Während des
Aufenthalts in der Bibliothek benutzte Schließfächer sind bei Ver-
lassen der Bibliothek, spätestens bei Schließung der Bibliothek, zu
räumen. 3Für abhanden gekommene oder beschädigte Gegen-
stände wird keine Haftung übernommen.

(3) 1In allen der Benutzung dienenden Räumen der Bibliothek,
insbesondere im Freihandbereich, ist ruhestörendes Verhalten zu
vermeiden (Unterhaltungen, Singen, Gespräche mit Mobiltelefonen
etc.). 2Essen und Trinken sind in den Bibliotheksräumen untersagt.
3Tiere dürfen nicht mitgebracht werden. 

(4) Fotografieren und Filmen in der Bibliothek ist nur mit Geneh-
migung der Leiterin der Bibliothek gestattet.

(5) Die Bibliothek kann die Benutzung von Diktiergeräten,
Notebooks und anderen Geräten auf besondere Arbeitsbereiche
beschränken oder untersagen. 

§ 9
Kontrollen, Fundsachen, Hausrecht

(1) 1Der Nutzer hat mitgeführte Gegenstände beim Verlassen
der Bibliothek unaufgefordert vorzuzeigen. 2Die Bibliothek ist
berechtigt, sich den Inhalt von mitgeführten Aktenmappen und
ähnlichen Behältnissen vorzeigen zu lassen und bei Verdacht des
Missbrauchs Schließfächer zu kontrollieren. 
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(2) Die Bibliothek ist berechtigt, nicht fristgemäß freigemachte
Schließfächer, die sich in den Räumen der Bibliothek befinden, zu
räumen.

(3) In der Bibliothek gefundene oder aus nicht fristgerecht
geräumten Schließfächern entnommene Gegenstände werden als
Fundsachen behandelt.

(4) Die Leiterin der Bibliothek und die von ihr beauftragten Per-
sonen üben in der Bibliothek das Hausrecht aus.

(5) Auf Verlangen ist dem Bibliothekspersonal ein amtlicher
Ausweis oder die Thoska-Card vorzulegen.

§ 10
Benutzung im Freihandbereich

(1) 1Die im Freihandbereich der Bibliothek aufgestellten und
ausgelegten Medien können, soweit dies technisch möglich ist, an
Ort und Stelle ohne Ausleihe benutzt werden. 2Vor Verlassen der
Bibliothek sind die benutzten Medien an den ursprünglichen
Standort zurückzustellen bzw. auf den bereitstehenden Rückstell-
flächen abzulegen.

(2) 1Nutzerarbeitsplätze dürfen nicht vorbelegt werden. 2Frei-
handbestände dürfen nur in Absprache mit der Bibliotheksaufsicht
reserviert werden. 3Beim Verlassen des Nutzerarbeitsplatzes für
längere Zeit sollte dieser vollständig abgeräumt werden; vorbe-
legte, aber ungenutzte Plätze können vom Bibliothekspersonal
abgeräumt und neu besetzt werden. 

(3) Die in den Magazinen befindlichen, nicht ausleihbaren
Medien können – vorbehaltlich besonderer Regelungen – zur Be-
nutzung im Lesesaal bestellt werden. 

§ 11
Benutzung der Arbeitskabinen in der Teilbibliothek

1Für Nutzer der Bibliothek stehen zwei abschließbare Arbeits-
kabinen im 4. Obergeschoss der Teilbibliothek unentgeltlich zur
Verfügung. 2Die Benutzung der Arbeitskabinen regelt der Direktor
des Instituts Musikwissenschaft Weimar-Jena in Absprache mit der
Leiterin der Bibliothek.
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§ 12
Benutzung von Sonderbeständen

(1) Die Benutzung von Sonderbeständen ist auf wissenschaftli-
che Zwecke beschränkt und nur in den Räumen der Bibliothek
möglich. 

(2) Aus konservatorischen oder rechtlichen Gründen kann die
Benutzung dieser Bestände von besonderen Bedingungen abhän-
gig gemacht werden. 

(3) 1Bei beabsichtigter Veröffentlichung oder bildlicher Wieder-
gabe von wertvollen Materialien der Bibliothek ist das Vorhaben
vorher schriftlich mitzuteilen und die Zustimmung der Leiterin der
Bibliothek einzuholen. 2Der Nutzer verpflichtet sich, der Bibliothek
Belegexemplare oder Sonderdrucke von Arbeiten über Biblio-
theksbestände unentgeltlich zu übereignen.

§ 13
Zutritt zum Magazin

Die geschlossenen Magazinräume sind nicht öffentlich zugäng-
lich.

ABSCHNITT IV
Ausleihe

§ 14
Allgemeine Ausleihbestimmungen

(1) 1Medien der Bibliothek können zur Benutzung außerhalb
der Bibliothek entliehen werden, sofern sie nicht einer Ausleihbe-
schränkung unterliegen. 2Die Ermittlung der Signatur der zu entlei-
henden Medien wird in der Regel von dem Nutzer selbstständig
durchgeführt. 3Die Ausleihe erfolgt als Direktausleihe an der Aus-
leihtheke, ohne dass die Ausleihtitel vorab bestellt werden müssen. 

(2) 1Folgende Medien können in der Regel nicht ausgeliehen
werden

a) der Präsenzbestand, insbesondere in der Teilbibliothek 
Musikwissenschaft;

b) der Bestand der Semesterapparate;
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c) Medien von besonderem materiellen oder ideellen Wert;

d) Loseblattausgaben und andere, aus Einzelblättern beste-
hende Veröffentlichungen;

e) ungebundene Medien, Zeitschriften, Zeitungen und Mikro-
formen (Mikrofilme, Mikrofiches) sowie im Netz angebo-
tene elektronische Datenträger;

f) Videos, DVDs, Tonträger und CD-ROMs aus dem Bestand 
der Mediothek sowie Überformate.

2Über Ausnahmen entscheidet das Bibliothekspersonal.

(3) 1Die Bibliothek ist berechtigt, weitere Bestände von der Aus-
leihe oder von einer Einsichtnahme auszuschließen oder deren
Entleihung einzuschränken, insbesondere wenn dies wegen ihres
Erhaltungszustandes geboten erscheint, wenn gesetzliche Vor-
schriften dies verlangen oder berechtigte Interessen Dritter, wie
z. B. bei Prüfungsarbeiten, es erfordern. 2Häufig verlangte Medien
können vorübergehend mit verkürzter Leihfrist oder gar nicht aus-
geliehen werden.

§ 15
Ausleihverbuchung, Sperrung des Nutzerkontos

(1) Die Bibliothek nimmt im Gemeinsamen Bibliotheksverbund
an einer kooperativen elektronischen Erschließung ihrer Titel teil
und nutzt dafür die Bibliothekssoftware PICA sowie das PICA-
Modul OUS zur elektronischen Ausleihverbuchung.

(2) 1Für die Ausleihverbuchung ist die gültige Thoska-Card vor-
zulegen. 2Die maschinelle Erfassung des Ausleihvorgangs gilt als
Nachweis für die Aushändigung von Medien. 3Der Entleiher haftet
von diesem Zeitpunkt bis zur Rückgabe für die entliehenen
Medien.

(3) Eine vorsätzliche Wegnahme von nicht ordnungsgemäß
ausgeliehenen Medien der Bibliothek wird zur polizeilichen An-
zeige gebracht.

(4) Das Nutzerkonto ist in folgenden Fällen gesperrt

a) bei Ablauf der Ausleihberechtigung;
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b) bei Überschreitung des zulässigen Betrages an offenen Ent-
geltforderungen der Bibliothek auf dem Nutzerkonto;

c) bei Vorliegen der höchsten Mahnstufe in Bezug auf min-
destens eine ausgeliehene Medieneinheit.

§ 16
Leihfristen, Leihfristverlängerungen, 

Rückforderungen

(1) Die Leihfristen und andere Einzelheiten der Ausleihe sind in
besonderen Ausführungsregelungen zu dieser Benutzungsordnung
geregelt.

(2) Leihfristverlängerungen können in der Regel durch den Nut-
zer selbst auf seinem elektronischen Nutzerkonto vorgenommen
werden.

(3) Werden Medien über ihre längste Verlängerungsmöglich-
keit hinaus benötigt, sind sie in der Bibliothek zurückzugeben und
erneut auszuleihen. 

(4) Aus wichtigem Grund kann die Bibliothek Medien auch vor
Ablauf der Leihfrist zurückfordern.

§ 17
Rückgabe, Mahnungen

(1) 1Entliehene Medien hat der Nutzer persönlich oder durch
Dritte bis zum Ablauf der Leihfrist unaufgefordert in der Bibliothek
zurückzugeben. 2Ausnahmsweise können entliehene Medien auf
Kosten des Nutzers auch postalisch an die Bibliothek zurückge-
schickt werden, wobei der Nutzer die Gefahr des zufälligen Unter-
ganges oder der zufälligen Beschädigung der entliehenen
Medien trägt.

(2) 1Nutzer, die entliehene Medien nicht fristgerecht zurück-
geben, werden schriftlich und gebührenpflichtig gemahnt. 2Die
Mahngebühr entsteht mit der Erstellung des Mahnschreibens.

(3) Kommt der Nutzer der Aufforderung zur Rückgabe nicht
nach oder entrichtet er geschuldete Gebühren nicht, kann die
Bibliothek die Ausleihe weiterer Medien und deren Nutzung ver-
weigern sowie die Verlängerung der Leihfrist versagen.
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(4) Werden entliehene Medien trotz Mahnung nicht innerhalb
der gesetzten Frist zurückgegeben, kann die Bibliothek

a) die Ersatzbeschaffung auf Kosten des Nutzers durchführen;

b) die entliehenen Medien auf Kosten des Nutzers aus dessen 
Wohnung abholen lassen;

c) andere Mittel des gebührenpflichtigen Verwaltungszwanges 
in Anspruch nehmen.

§ 18
Vormerkungen

(1) 1Entliehene Medien können durch andere Nutzer vorge-
merkt werden. 2Sie werden nach Eingang in der Bibliothek auf
dem Nutzerkonto des Vormerkenden nachgewiesen und liegen für
eine angemessene Zeit zur Abholung bereit. 

(2) Die Bibliothek kann die Anzahl der Vormerkungen pro
Medieneinheit und pro Nutzer begrenzen. 

(3) 1Aus wichtigem Grund kann die Bibliothek selbst Vormer-
kungen vornehmen und bereits bestehende Vormerkungen aufhe-
ben oder zurücksetzen. 2In diesem Fall werden die vorgemerkten
Nutzer benachrichtigt.

ABSCHNITT V
Fernleihe

§ 19
Nehmende Fernleihe

(1) 1In Lehre, Kunst und Forschung der Hochschule benötigte
Medien, die weder in der Bibliothek noch in einer anderen öffent-
lich zugänglichen Bibliothek in Weimar vorhanden sind, können
durch Vermittlung der Bibliothek auf dem Wege des nationalen
Leihverkehrs bei einer auswärtigen inländischen Bibliothek gebüh-
renpflichtig bestellt werden (Fernleihbestellung). 2Die Entleihung
erfolgt nach den Bestimmungen der Leihverkehrsordnung der deut-
schen Bibliotheken.

(2) 1Der Nutzer hat die Fernleihgebühr vorab auch dann zu ent-
richten, wenn seine Bestellung aus Gründen, die die Bibliothek
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nicht zu vertreten hat, nicht erledigt werden konnte. 2Darüber
hinaus ist er zur Zahlung weiterer durch die Fernleihbestellung
angefallener Gebühren und Kosten, wie z. B. Gebühren für Ver-
vielfältigungen, die von der gebenden Bibliothek in Rechnung
gestellt werden, verpflichtet.

(3) 1Für die Benutzung der im Leihverkehr beschafften Medien
gelten die besonderen Auflagen der gebenden Bibliothek sowie
die Bestimmungen dieser Benutzungsordnung. 2Anträge auf Leih-
fristverlängerung sowie Sondergenehmigungen sind bei der
Bibliothek rechtzeitig vor Ablauf der Leihfrist zu beantragen. 

(4) 1Nicht abgeholte Medien werden nach Ablauf der Leihfrist
oder auf Verlangen der gebenden Bibliothek zurückgesandt. 2Ge-
lieferte Kopien werden eine angemessene Frist aufbewahrt.

(5) In Ausnahmefällen kann die Bibliothek die nehmende Fern-
leihe ablehnen und auf die Benutzung der Fernleihe der anderen
Bibliotheken in Weimar verweisen.

§ 20
Gebende Fernleihe

(1) Die Bibliothek stellt ihre Bestände nach den Bestimmungen
der jeweils gültigen Leihverkehrsordnung und den Bestimmungen
dieser Benutzungsordnung dem auswärtigen inländischen Leihver-
kehr zur Verfügung.

(2) Für die Bereitstellung des Präsenzbestandes im Rahmen des
Leihverkehrs gelten gesonderte Regelungen.

(3) Die Bibliothek kann Entleihungen im Leihverkehr verweigern
oder an bestimmte Bedingungen, wie z. B. verkürzte Leihfristen,
Lesesaalbenutzung oder Kopierverbot, knüpfen.
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ABSCHNITT VI
Computerarbeitsplätze und elektronische 

Informationsangebote

§ 21
Benutzung der Computerarbeitsplätze und 

elektronischen Informationsangebote

(1) 1Die Bibliothek stellt neben normalen Arbeitsplätzen auch
Computerarbeitsplätze (Geräte, Datenbanken und Internetdienste
u. a.) zur Verfügung. 2Für die Benutzung dieser Computerarbeits-
plätze gilt die Benutzungsordnung des SCC der Bauhaus-Universität
Weimar.

(2) Bei verstärkter Nachfrage kann die Benutzung der Compu-
terarbeitsplätze zeitlich beschränkt werden. 

(3) 1Den Anweisungen des Bibliothekspersonals zur Benutzung
der Computerarbeitsplätze ist Folge zu leisten. 2Urheberrechts-
und Lizenzbestimmungen sind einzuhalten. 3Es ist untersagt, Ände-
rungen bei den Systemeinstellungen, den Netzkonfigurationen und
der Software vorzunehmen.

(4) Bei Verdacht auf missbräuchliche Benutzung von Computer-
arbeitsplätzen ist das Bibliothekspersonal berechtigt, entsprechen-
de Kontrollen und Maßnahmen gemäß dieser Benutzungsordnung
durchzuführen. 

(5) 1Der Nutzer haftet für Schäden, die durch Manipulationen
oder sonstige unerlaubte Benutzungen an den Computerarbeits-
plätzen und Medien der Bibliothek entstehen. 2Vor und während
des Gebrauchs erkannte Mängel an den Computerarbeitsplätzen
sind dem Bibliothekspersonal unverzüglich mitzuteilen. 

ABSCHNITT VII
Weitere Dienstleistungen und Benutzungsformen

§ 22
Auftragsrecherchen

(1) Die Bibliothek führt im Rahmen ihrer Möglichkeiten biblio-
graphische Dienste, Dokumentations- und andere Informations-
dienste sowie Recherchen in lokalen und externen Datenbanken
im Auftrag des Nutzers durch.
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(2) Entstehende Kosten für die Auftragsrecherche werden
gemäß der Thüringer Verwaltungskostenordnung erhoben. 

§ 23
Vervielfältigungen

(1) Bei der Anfertigung und Nutzung von Vervielfältigungen
aus Medien obliegt dem Nutzer die Beachtung der Urheber- und
Persönlichkeitsrechte und sonstiger Rechte Dritter. 

(2) 1Die Bibliothek kann die Vervielfältigung wertvoller oder
schonungsbedürftiger Schriften einschränken oder untersagen.
2Noten und Bücher, die älter als 100 Jahre sind, unterliegen aus
Gründen der Bestandserhaltung einem Fotokopierverbot.

(3) Auf Antrag fertigt die Bibliothek gebührenpflichtig Verviel-
fältigungen ihrer Medien an, soweit dies ihre personellen Mög-
lichkeiten und der Zustand der Schriften gestatten. 

§ 24
Beschaffung von Aufführungsmaterial

Die Bibliothek beschafft im Rahmen ihrer Möglichkeiten Leih-
Aufführungsmaterialien (Mietmaterial) für die Hochschul-Ensembles.

ABSCHNITT VIII
Schlussbestimmungen

§ 25 
Sorgfalts- und Schadensersatzpflicht der Benutzer

(1) 1Medien und Einrichtungsgegenstände der Bibliothek sind
sorgfältig zu behandeln und dürfen nicht beschädigt werden. 2Als
Beschädigung von Medien gelten grundsätzlich auch Eintragun-
gen jeder Art, wie z. B. Anstreichungen und Berichtigungen von
Fehlern, sowie Knicken von Blättern, Tafeln und Karten; eingelegte
Zettel müssen entfernt werden. 3Mit Bleistift vorgenommene Eintra-
gungen müssen vor der Rückgabe ausradiert werden.

(2) Bei der Entgegennahme von Medien sind deren Zustand
und Vollständigkeit vom Nutzer zu prüfen und bemerkte Schäden
dem Bibliothekspersonal unverzüglich mitzuteilen.
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(3) 1Nutzer, die Medien, Einrichtungsgegenstände oder sons-
tige Arbeitsmittel der Bibliothek verlieren oder beschädigen,
haben dies der Bibliothek unverzüglich anzuzeigen und Scha-
densersatz zu leisten. 2Dies gilt auch für die Beschädigung oder
den Verlust von Schlüsseln der Schließfächer.

(4) 1Für beschädigte oder verlorene Medien bestimmt die
Bibliothek Art und Höhe des Schadenersatzes nach pflichtgemä-
ßem Ermessen. 2Der Nutzer hat innerhalb einer von der Bibliothek
gesetzten Frist entweder den früheren Zustand wieder herzustel-
len, zu beschaffen oder Geldersatz zu leisten. 3Die Bibliothek kann
gegen Erstattung der Kosten auch selbst die Reparatur oder den
Kauf eines Ersatzexemplars veranlassen oder vornehmen.

(5) Der Verlust der Thoska-Card ist der Bibliothek unverzüglich,
spätestens am folgenden Werktag zu Beginn der Öffnungszeit mit-
zuteilen, damit der Ausweis für weitere Entleihungen gesperrt wer-
den kann.

(6) Für Schäden, die der Bibliothek durch den Verlust oder die
missbräuchliche Verwendung der Thoska-Card entstehen, haftet
der Nutzer bis zum Zeitpunkt des Zugangs der Verlustmeldung bei
der Bibliothek.

§ 26
Haftung der Bibliothek

1Die Haftung der Bibliothek im Rahmen ihrer Dienstleistungen ist
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 2Die Haftung der
Bibliothek für Schäden, die durch unrichtige, unvollständige oder
zeitlich verzögerte Dienstleistungen entstanden sind, ist ausge-
schlossen.

§ 27
Gebühren und Auslagen, Leistungsentgelte, Pfand

(1) Die Benutzung der Bibliothek ist grundsätzlich gebührenfrei.

(2) Die Erhebung von Gebühren für bestimmte Dienstleistungen
sowie die Erstattung von Auslagen richtet sich nach den gebüh-
renrechtlichen Bestimmungen des Freistaates Thüringen.
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(3) Forderungen der Bibliothek, die nicht fristgerecht erfüllt wer-
den, werden nach den verwaltungsrechtlichen Vorschriften geltend
gemacht und gegebenenfalls beigetrieben.

(4) Für die Benutzung der Schließfächer in der Bibliothek wird
ein Pfand in angemessener Höhe erhoben.

§ 28
Ausnahmeregelungen

(1) Keine Benutzungen im Sinne der Benutzungsordnung sind
unter anderem

a) die Ausstellung von Medien der Bibliothek und die Entlei-
hung dazu;

b) die Verwendung von Bibliotheksbeständen zur Herstellung 
von Nachdrucken, Edition oder die Faksimilierung von 
Handschriften und Altbestand und die Entleihung dazu;

c) die Herstellung und die Veröffentlichung fotografischer Auf-
nahmen und anderer Kopien zu gewerblichen Zwecken 
und die Entleihung dazu.

(2) In den Fällen des Absatz 1 kann nach Ermessen der Leiterin
der Bibliothek eine besondere Vereinbarung getroffen werden. 

(3) Über Ausnahmen von dieser Benutzungsordnung entschei-
det auf Antrag die Leiterin der Bibliothek.

§ 29
Ausführungsregelungen zur Benutzungsordnung

Die Leiterin der Bibliothek ist berechtigt, Regelungen für die Aus-
führung dieser Benutzungsordnung zu erlassen und bekannt zu
geben. 

§ 30
Datenschutz

(1) Die Bibliothek ist unter Einhaltung der datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen berechtigt, personenbezogene Daten zu
erheben, zu speichern und zu verwalten, soweit dies zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
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(2) Eine Auskunft darüber, welcher Nutzer bestimmte Medien
entliehen oder vorgemerkt hat, wird nicht erteilt.

(3) Bei Benutzung der Computerarbeitsplätze ist der Nutzer
selbst für den Schutz seiner persönlichen Daten verantwortlich.

§ 31
Gleichstellungsklausel

Status- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung gelten
jeweils in weiblicher und männlicher Form.

§ 32
In-Kraft-Treten

1Diese Benutzungsordnung tritt am ersten Tag des auf ihre
Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Hochschule für Musik
FRANZ LISZT Weimar folgenden Monats in Kraft. 2Gleichzeitig treten
die Bibliotheksordnung vom 9. Dezember 1996 und die Benut-
zungsordnung vom 9. Dezember 1996 außer Kraft.

Weimar, 26. Juni 2006

Prof. Rolf Dieter Arens
Rektor
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